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Stadt und Landkreis Coburg

Haushaltssatzung 2026 des 
Zweckverbandes für Abfallwirtschaft

in Nordwest-Oberfranken

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für 
Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken hat am 03. 
Februar 2026 seine Haushaltssatzung für das Jahr 2026 
beschlossen.

Die Regierung von Oberfranken hat mit Schreiben vom 
11.02.2026 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung 2026 
keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 
Die Haushaltssatzung wird im Regierungsamtsblatt 
Oberfranken im Februar 2026 (voraussichtliches Er-
scheinungsdatum: 24.02.2026; lfd. Nr.: 04/2026) amt-
lich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssat-
zung gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO samt sämtlicher 
Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung öffentlich in der Geschäftsstel-
le des Zweckverbandes in 96487 Dörfles-Esbach, Von-
Werthern-Str. 6, während der allgemeinen Dienststun-
den einsehbar ist.

Dörfles-Esbach,

03. Februar 2026
Baj, Werkleiter

Feldgeschworenenvereinigung
Coburg - Lichtenfels

Einladung zur Mitgliederversammlung 
am Samstag den 7. März 2026

um 10:00 Uhr in die Domäne Sonnefeld, 
Martin-Luther Str. 6, 96242 Sonnefeld

Tagesordnung:

1.	 Eröffnung und Begrüßung mit Totengedenken durch 
	 den 1. Vorsitzenden Herrn Norbert Schramm

2.	 Grußwort des 1. Bürgermeisters der Gemeinde 
Sonnefeld Herrn Michael Keilich

3.	 Grußwort des stellv. Amtsleiters des Amtes für Di-
gitalisierung, Breitband und Vermessung Coburg 
Herrn Peter Henkel

4.	 Grußworte von Ehrengästen

5.	 Grußworte der Vertreter der Stadt Coburg sowie 
der Landkreise Coburg und Lichtenfels mit Eh-
rungen für verdienstvolle langjährige Tätigkeit als 
Feldgeschworene durch das Bayerischen Staatsmi-
nisterium der Finanzen und für Heimat

6.	 Vorstellung BayernAtlas-plus für Feldgeschworene

7.	 Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden Herrn Nor-
bert Schramm

8.	 Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer mit 
Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft

9.	 Rückblick zum Oberfränkischen Feldgeschwore-
nentag am 21.06.2025 in Zedtwitz im Landkreis Hof

10.	 Aushändigung der Ehrennadeln der Feldgeschwore-
nenvereinigung Coburg-Lichtenfels für 10-, 20- und 
25- jährige Mitgliedschaft (bronze, silber bzw. gold)

11. Wünsche und Anträge

12. Schlussworte						   
	

Änderungen vorbehalten.

Elmar Butterhof
Schriftführer
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Landkreis Coburg

Bekanntmachung
über die Sitzung des Wahlausschusses 
(Feststellung der Kandidaten zur Stich-
wahl der Landrätin/des Landrats) für 

die Stichwahl am Sonntag, 
22. März 2026

Im Falle einer erforderlichen Stichwahl für die Wahl der 
Landrätin/des Landrats findet die Sitzung des Wahlaus-
schusses zur Feststellung der Kandidaten zur Stichwahl 
der Landrätin/des Landrats an folgendem Termin statt:

Montag, 09. März 2026 um 17:30 Uhr 
im Landratsamt Coburg, Lauterer Str. 60, 
96450 Coburg, Sitzungssaal E30

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet 
in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf das 
Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche 
Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In 
diesen Fällen berät und entscheidet er in nichtöffent-
licher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. 
Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst 
wurden, werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, 
sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen 
sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort 
und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht.

Coburg, 18.02.2026

Motschmann
Stellv. Kreiswahlleiter


